Checkliste bei Bewerbung schwerbehinderter oder gleichgestellter Personen (mindestens 30% Behinderung)
1. Meldung freier Arbeitsplätze an die Agentur für Arbeit verbunden mit der Anfrage, ob diese mit arbeitslos oder arbeitssuchend gemeldeten schwerbehinderten Menschen besetzt werden können (wird ein Freigabeantrag gestellt, erfolgt die Beteiligung durch das Dezernat 2, ansonsten 
- insbesondere bei der Beschäftigung aus Drittmitteln - muss die Einrichtung die Agentur für Arbeit beteiligen).  
2. Möglichst direkt nach Eingang Durchsicht der eingegangenen Bewerbungen auf Schwerbehinderung oder Gleichstellung der Bewerberin oder des Bewerbers.  Es genügt die Durchsicht von Anschreiben und Lebenslauf.  

3. Unterrichtung der Schwerbehindertenvertretung und des Personalrats über die Vermittlungsvorschläge der Agentur für Arbeit oder eines Integrationsfachdienstes und die vorliegenden Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen unmittelbar nach Eingang.  
4. Einladung sämtlicher schwerbehinderter und gleichgestellter Menschen zu einem Vorstellungsgespräch! 
Eine Einladung ist nur dann entbehrlich, wenn die fachliche Eignung offensichtlich fehlt. Es muss praktisch auf der Hand liegen, dass eine Eignung unter keinem Gesichtspunkt angenommen werden kann und auch nicht durch Fortbildungsmaßnahmen erlangt werden kann. Um Klagen wegen vermeintlicher Diskriminierung zu verhindern, muss im Zweifel die schwerbehinderte Person eingeladen werden, da von einer Ungeeignetheit nur ganz ausnahmsweise ausgegangen werden kann. 
5. Die schwerbehinderten oder gleichgestellten Bewerberinnen und Bewerber, die Schwerbehindertenvertretung und der Personalrat sind über die getroffene Entscheidung unter Darlegung der Gründe durch die jeweilige Einrichtung unverzüglich zu unterrichten. Unverzüglich bedeutet dabei: ohne schuldhaftes Zögern. Sobald die Entscheidung getroffen wurde, sind demnach die Gründe zu formulieren und den Beteiligten mitzuteilen. Die Mitteilung sollte aus Beweisgründen schriftlich erfolgen. Eine Mitteilung an Personalrat und Schwerbehindertenvertretung muss auch erfolgen, wenn diese an den Vorstellungsgesprächen nicht teilgenommen haben. Der Arbeitgeber kann sich in einem später Gerichtsverfahren nur auf diejenigen Gründe berufen, die er mitgeteilt hat. Es müssen deshalb alle Gründe angegeben werden. Die Begründung soll mit dem zuständigen Personalsachbearbeiter abgestimmt werden. Eine entsprechende Begründung der Auswahlentscheidung fällt erfahrungsgemäß leichter, wenn eine Bewerberübersicht mit den maßgeblichen Personaldaten und den Ergebnissen der Vorstellungsgespräche erstellt wurde. 
Bei Verstoß gegen die genannten Formalia können abgelehnte schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Ablehnungsentscheidung  Entschädigungsansprüche geltend machen. Es empfiehlt sich daher im Einzelfall durchaus, die begründeten Absagen mittels Einwurf-Einschreiben an die schwerbehinderten Bewerberinnen und Bewerber zu übersenden.    
